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befanden sich zahlr. gelehrte Räte, darunter
Wilhelm vom Stein, Peter Kotterer, Georg vom
Stein u. a., ferner Kontakte und Widmungsbe-
ziehungen zu Johannes Hartlieb, Aeneas Silvi-
us, Felix Hemmerlin, Gregor Heimburg und
Michel Beheim. Ferner gründete Albrecht 1457
die Universität in Freiburg, die 1460 ihren Lehr-
betrieb aufnahm und nach †Wien die zweite
habsburg. Universitätsgründung war. Die Aus-
strahlung seiner Gattin Mechthild mit ihrer Nei-
gung zu Literatur, Kunst und Wissenschaft be-
wirkte zahlr. Zueignungen von Werken, die in
der Sekundärliteratur zu einer Stilisierung ihres
Hofes als »Musenhof« führte. Von Mechthild ist
eine nicht mehr erhaltene Bibliothek mit mind.
94 Bänden bezeugt. Mit ihr in Verbindung ge-
bracht werden insbes. Niclas von Wyle, Her-
mann von Sachsenheim, Jacob Püterich von Rei-
chertshausen, Johannes Vergenhans und Anton
von Pforr.
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Dieter Speck

OSTFRIESLAND

I. 1464 trug der Häuptling Ulrich Cirksena
sein Territorium Ks. † Friedrich III. auf und er-
hielt es als Gft. zurück. Seitdem war es bis 1806
die Reichsgft. O., die dem Niederrheinisch-
Westfälischen Reichskreis zugehörte. 1744 star-
ben die Cirksena aus; ihre Gft. fiel dank einer
Reichslehnanwartschaft an den Kg. in Preußen.
Die Verfassung der Gft. war durch den über-
mächtigen Einfluß der Landstände geprägt, die
seit 1611 eine Art Nebenregierung bildeten, weil
ihnen damals die Steuerverwaltung zugespro-
chen wurde. Die Gft. O. umfaßte 1464 etwa das
Gebiet der heutigen Landk.e Aurich und Leer
und der Stadt Emden. 1600 fiel durch Einheirat
das Harlingerland an, das in etwa den heutigen
Landkr. Wittmund bildet. Das Harlingerland
war lehnsabhängig von dem Hzm. † Geldern,
verfügte über keine Landstände und war nicht
dem Rechtszug an das Reichskammergericht
unterworfen. Prakt. bedeuteten diese Unter-
schiede aber wenig.
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1654 wurde Gf. Enno Ludwig zum Rfs.en er-
hoben. 1662 wurde der Fürstenstand auf seinen
Bruder Georg Christian und dessen Nachkom-
men ausgedehnt.

II. Bescheiden wie die Dynastie war auch
ihre Hofhaltung, die sich um 1500 nicht viel von
der Haushaltung jedes adligen Herren von ei-
niger Bedeutung unterschied. Im 15. Jh. resi-
dierte man vorzugsweise in Norden, wo das vor
der Stadt liegende Kl. Marienthal nicht nur die
Grablege bot, sondern auch als Erziehungsin-
stanz für die Jugend fungierte. Zum Jahrhun-
dertende ist Gf. Edzard I. auf die Burg in Emden
übergesiedelt, weil er die Zukunftsträchtigkeit
dieses Ortes erkannt hatte. Die Große Kirche in
Emden wurde die neue Familiengrabstätte. Ge-
wisse Ansprüche an adlige Selbstdarstellung er-
füllte dort das heute noch ruinös erhaltene
Grabmal des Gf.en Enno II.

Das wachsende Selbstbewußtsein der Stadt
Emden veranlaßte Gf. Edzard II. 1561, seine
Res. in die Burg von Aurich zu verlegen, eine um
1450 erbaute Wasserburg. Dort blieb man bis
zum Ende der Dynastie. Irgendwelche Pläne von
Neubauten, geschweige denn solche selbst,
sind nicht bekannt. Es mangelte sowohl am
Geld wie auch am Willen, diese vorzunehmen.

Von allen diesen Aufenthaltsstätten ist kein
Stein auf dem anderen geblieben; Abb.en und
Pläne sind soweit vorhanden, daß man sich eine
gewisse Vorstellung von den Gebäuden erlau-
ben kann.

Die Regierung wurde stets bei Hofe geführt.
Verwaltung und Res. waren also nicht getrennt,
ja sie waren sich anfangs so nah, daß vieles
mündl. erledigt sein wird. Um die Mitte des
15.Jh.s hatten die Gf.en einen Schreiber, gegen
Jahrhundertende läßt sich der erste »Kanzler«
nachweisen, der als studierter Jurist die Ge-
schäfte führt. Mit den Verhandlungen um die
Grafenwürde 1463 auf 1464 wurde der ham-
burg. Prokurator am Kaiserhof beauftragt; eine
ähnl. bedeutende Aufgabe erledigte auf dem
Reichstag in † Worms 1495 der Bürgermeister
von Emden.

Im 16. Jh. erhielt die gfl. Verwaltung ein fe-
stes Gefüge, namentl. nach der Übersiedlung
des Hofes von Emden nach Aurich. Die Kanzlei
blieb der Mittelpunkt der Regierung mit sehr

ostfriesland

wenig Personal. Die gfl. Räte waren meistens
adlige Standesgenossen, die nach Bedarf hin-
zugezogen wurden. Eine bes. Kammer- oder
Finanzverwaltung wurde lange für unnötig er-
achtet.

Hier gilt es, auf eine ostfries. Besonderheit
aufmerksam zu machen, nämlich auf die au-
ßerordentl. Machtstellung der Landstände, die
im 16. Jh. zu einer Nebenregierung aufstiegen.
Ab 1611 übten sie die Steuerverwaltung aus und
beschränkten den Landesherren auf seine Do-
manialeinkünfte und die spärl. Zolleinnahmen.
Die Landstände verhinderten die Unterhaltung
stehender Truppen und besaßen in dem von ih-
nen bezahlten Hofgericht eine konkurrierende
Gerichtsbarkeit.

Die Gf.en und Fs.en von O. konnten daher
ihre Hofhaltung nicht aus Landesmitteln bezah-
len. Die Knappheit der Finanzen verbot schon
darum ein Übermaß an Personal. Für 1657 sind
138, für 1694 110 und für 1737 155 Personen be-
kannt, und selbst diese Leute konnten nur spar-
sam besoldet werden.

Diese bescheidenen Verhältnisse erklären
auch, daß von irgendwelchen erbl. Ehrenäm-
tern bei Hofe nicht die Rede sein kann. Sine-
kuren dieser Art entsprachen am ehesten die
Drosteien auf den landesherrl. Burgen, deren
Einkünfte an Adlige und verdiente Beamte auf
Lebenszeit ausgegeben wurden.

Die Kleinheit der Verhältnisse ließ eine Or-
ganisation der Haus- und Wachdienste gar
nicht zu; das entspr. Personal bestand 1729 aus
sieben Leuten, denen auch die Bauunterhaltung
des Auricher Schlosses oblag.

Die erbl. Unfähigkeit der Gf.en und Fs.en
von O. im Umgang mit Geld und die ihnen von
den Landständen gesetzten Finanzschranken
verhinderten, daß am Hof von Aurich irgend-
welcher Luxus herrschte, geschweige denn, daß
dieser eine Quelle der Bereicherung für Kaufleu-
te geworden wäre. Da das gesamte Inventar des
Auricher Schlosses nach 1744 versteigert wurde
und verschwunden ist, läßt sich kein erhaltenes
Erzeugnis des Kunsthandwerks diesem herr-
schaftl. Besitz zuordnen.

Der doppelten Verwaltung entsprach im
Münzwesen die Prägung der Stadt Emden im
Namen der Landstände und auf der Burg in
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Esens in herrschaftl. Auftrag. Letztere lag fest in
der Hand des Hofjuden, dem übrigens in Em-
den der »Landschaftsjude« entsprach. Der Hof-
jude mußte immer aushelfen, wenn die landes-
herrl. Kassen knapp gefüllt waren. Diese spei-
sten sich im wesentl. aus den Erträgen der Do-
mänen, die großzügig verpachtet wurden. Die
Besoldung der Hofbediensteten, namentl. der
unteren Dienste, war gering angesichts ihrer
Verpflegung bei Hofe und ihrer Versorgung mit
Torf, dem alleinigen Heiz- und Brennstoff.

Nach allen vorbeschriebenen Mängeln ist es
nicht verwunderlich, daß die Res. der Cirksena
nie das kulturelle oder gar geistige Zentrum O.s
gewesen ist. Wenn den Angehörigen der herr-
schenden Familie jedes Streben nach Bildung
abging, die letzten Fs.en sich bloß auf einen
biederen Pietismus einließen – der allerdings
eine Mätressenwirtschaft ausschloß, so bedurf-
te man entspr. Anregungen verfeinerten Le-
bensgenusses nicht. »Frisia non cantat«, so lau-
tet ein boshafter Spruch aus dem reformierten†
Bremen, der die Trockenheit der ostfries. Re-
formierten beklagt. Im Grunde gilt er auch für
die luther. Res.en Ostfrieslands und ihre Be-
wohner.

Dem entspricht, daß wohl Zeremoniell und
Repräsentation sehr eingeschränkt waren. Ei-
nen Orden haben die Cirksena nie gestiftet. Ein
Hoftheater oder gar ein Hoforchester existierten
nicht; der Hofbibliothek mangelte die schöne
Literatur. Man machte zwar Badereisen, aber
empfing wenig Besucher.

Ein gewisses Vergnügen brachte die Jagd in
den Forsten Ihlow und Sandhorst vor Aurich. In
Sandhorst stand ein bescheidenes Jagdhaus.

† A. Cirksena † C.7. Aurich † C.7. Emden
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Walter Deeters

PFALZ-MOSBACH

I. Pfgf.en zu Mosbach 1410–99 und zu †
Neumarkt 1448–99, Hzg.e in † Bayern. Nach
dem Tod Kg. † Ruprechts i. J. 1410 wurden die
Pfälzischen Lande unter dessen vier Söhnen
Ludwig, Johann, Stephan und Otto aufgeteilt.
Während Ludwig als der älteste mit dem Kur-
präzipuum die Hauptmasse der pfälz. Besitzun-
gen erbte, erhielten die jüngeren Brüder erbl.
Fsm.er. Das Erbteil des jüngsten, des um 1387
geborenen Pfgf.en Otto I., der die Nebenlinie
P.-M. begründete, setzte sich zum überwiegen-
den Teil aus verstreuten Besitzungen am östl.
Teil des rheinpfälz. Territoriums bei Mosbach,
Sinsheim und Weingarten am Bruhrain zusam-
men. Da die Masse der ihm zugewiesenen Erb-
güter von seinem Vater verpfändet oder als Wit-
tumsgüter ausgegeben waren, verfügte Otto von
all seinen Brüdern über die geringsten territo-
rialpolit. Perspektiven. Nachdem Mosbach 1411
zusammen mit anderen Wittumsgütern an Otto
zurückgefallen war, kam er in den Besitz einer
im bescheidenen Maße ausbaufähigen territo-
rialpolit. Basis. Seine erste Erwerbspolitik galt
der Abrundung des Mosbacher Gebietes. Um
1415 konnte Otto, der mangels einer geeigneten
Res. nach Antritt seiner Herrschaft in † Heidel-
berg geblieben war, seine bescheidene Hofhal-
tung nach Mosbach verlegen.

Doch auch danach blieben Ottos Verbindun-
gen nach † Heidelberg eng; 1413 wurde er von
Kfs. Ludwig III. für den Notfall als Vormund sei-
nes Sohnes bestellt. 1422 wurde er zum Statt-
halter im oberpfälz. Teil des Kurpräzipuums er-
nannt. 1426 war Otto Ludwigs Stellvertreter in†
Heidelberg während dessen Jerusalemwall-
fahrt. 1427 schlossen Ludwig III. und der noch
unverheiratete Otto einen gegenseitigen Erbver-
trag, der in erster Linie für die Kurlinie Perspek-
tiven bot. Von 1436–42 regierte Otto die Kur-
pfalz für seinen noch unmündigen Neffen Lud-
wig IV. als Administrator, wobei er seinem Bru-
der Johann von † Neumarkt zum Ausgleich die


